
 
 

         

                  

 - 1 - 

 
 

 

 
 
 
 
Mindeststandards für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 

in Gemeinschaftsunterkünften 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege hat bereits in ihrer Sitzung am 10.11.1992 Min-
destanforderungen für die Unterbringung und Versorgung von den Kommunen zu-
gewiesenen Asylsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften verabschiedet, die in 
ganz Hessen als verbindliche Standards gelten sollten.  
Leider gibt es bis heute noch keinen verbindlichen, landesweit geltenden Katalog an 
Mindeststandards für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Ge-
meinschaftsunterkünften in Hessen. 
Anlass für einen neuerlichen Vorstoß in diese Richtung bieten die Neuregelung des 
Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen aus-
ländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 5.7.2007 sowie die Richtlinie 
2003/9/EG des Rates vom 27.1.2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Auf-
nahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (sog. Aufnahmerichtlinie), die bis 
zum 6.2.2005 in nationales Recht umzusetzen war, sowie die derzeitige Evaluierung 
der genannten Richtlinie und der aktuelle Entwurf der EU Kommission zur Neufas-
sung. 
Außerdem sind mit den zurückgehenden Asylzugangszahlen auch die Ausgaben für 
Asylsuchende gesunken,1 so dass sich die Unterbringungssituation sichtbar verbes-
sern sollte, ohne dass dadurch eine finanzielle Mehrbelastung für Land und Kommu-
nen entstehen.  
 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthalts 
Im Mittelpunkt der Regelung der Aufnahmebedingungen steht die Verpflichtung, ei-
nen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten.  
§ 3 Landesaufnahmegesetz verpflichtet die Landkreise und Gemeinden Unterkünfte 
bereitzustellen, „die einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Be-
einträchtigung gewährleisten“. 
                                            
1 Die Gesamtausgaben für Asylbewerberleistungen sanken 2007 laut Statistischem Bundesamt auf den Tiefstand 
von 1,03 Milliarden Euro, 11% weniger als 2006, Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 342 v. 10.9.2008. 
Auch in Hessen sind die Ausgaben rückläufig: Ende 2007 erhielten rund 10 000 Personen Regelleistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, das waren rund ein Drittel weniger als 2006. Damit setzte sich der rückläufige 
Trend seit 1997 fort, Statistisches Landesamt Hessen, Pressemitteilung Nr. 204/2008 v. 7.10.2008. 



                                        

Kerngehalt der Menschenwürde ist es, jeden Menschen als Subjekt zu begreifen. Die 
Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz verbietet es nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, den Menschen zum bloßen Objekt ho-
heitlichen Handelns zu degradieren. Im Kern zielt die Menschenwürdegarantie somit 
darauf ab, jedem ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und zu gewährleisten. 
Hierzu zählt insbesondere auch die Möglichkeit, aktiv an der Gesellschaft teilzuneh-
men. 
Auch die Aufnahmerichtlinie ist dem Ziel der Sicherung eines menschenwürdigen 
Lebensstandards verpflichtet (Abs. 7 der Präambel). Sie enthält einen Katalog an 
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union und nimmt so eine Ausgestaltung der Anforderungen an eine men-
schenwürdige Ausgestaltung der Lebensbedingungen vor. Neben der Verpflichtung 
sicherzustellen, dass die gewährten materiellen Aufnahmebedingungen einem Le-
bensstandard entsprechen, der die Gesundheit und den Lebensunterhalt der Asyl-
bewerber gewährleistet (Art. 13 Abs. 2), regelt die Aufnahmerichtlinie eine ganze 
Reihe weiterer Rechte von Asylbewerbern und Flüchtlingen und umfasst etwa den 
Anspruch auf eine angemessene Gesundheitsversorgung, auf Information und Do-
kumente, auf Grundschulerziehung und weiterführende Bildung und in begrenztem 
Umfang auf Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Art. 7 Abs. 1 Satz 2 Aufnahmerichtlinie lässt sich in dieser Hinsicht der Grundsatz 
entnehmen, dass Gebietszuweisungen und allgemeine Aufnahmebedingungen so 
ausgestaltet sein müssen, dass gewährleistet ist, dass Asylbewerber die ihnen in der 
Richtlinie eingeräumten Rechte sinnvoll ausüben können.  
 
Menschenwürdige Standards 
1. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften stellt immer nur eine Notlösung 

dar und sollte deshalb zeitlich auf ein Jahr befristet werden. Die eigene Wohnung 
ist neben der Arbeit sowie der sozialen, kulturellen und politischen Partizipation 
ein Grundbedürfnis für ein menschenwürdiges Leben.  

2. Gemeinschaftsunterkünfte eignen sich nicht um unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in Obhut zu nehmen oder zu betreuen. Für sie gilt das SGB VIII, wo-
nach sie in geeigneten Einrichtungen der Jugendhilfe zu versorgen sind.  

3. Die Versorgung besonders schutzbedürftiger Personen i.S. der Aufnahmerichtli-
nie mit Wohnraum muss darüber hinaus in Form einer eigenen Wohnung und 
nicht durch Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften erfolgen. Auch bei de-
zentraler Unterbringung muss eine ausreichende sozialarbeiterische Begleitung 
und Unterstützung gerade dieses Personenkreises gewährleistet sein. 

4. Durch die Unterbringung soll eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben in Deutschland ermöglicht werden. Alle äußeren Umstände müssen 
so angelegt ein, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, ihr Leben so 
weit wie möglich eigenverantwortlich zu gestalten.  

5. Die Gemeinschaftsunterkünfte dürfen keine Fremdkörper im Gemeinwesen sein. 
Massenquartiere mit Lagercharakter, wohnortentfernte Unterkünfte in Industrie-
gebieten oder in abgelegener Natur provozieren Ignoranz, Distanzierung und Ab-
lehnung durch die heimische Bevölkerung. Dagegen sei hier beispielhaft  die Un-
terbringung von Asylsuchenden von Kirche und Diakonie in Grävenwiesbach (reg. 
Diakonisches Werk Hochtaunus) und Egelsbach (Christliche Flüchtlingshilfe 
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Egelsbach / Erzhausen) genannt. Durch sozialpädagogische Begleitung und Un-
terstützung findet eine aktive Integration in die Nachbarschaften statt. Die Wohn-
verhältnisse sind wohnungsähnlich. 

 
Mindestanforderungen 
Lage und Größe 
1. Gemeinschaftsunterkünfte müssen in hinreichender Nähe zu einem Wohngebiet 

gelegen sein. Zudem muss eine ausreichende Infrastruktur vorhanden sein. Dies 
bedeutet, dass Apotheken, Ärzte, Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs, 
Schulen und Kindergärten fußläufig (bis zu max. 2 km Entfernung) erreichbar sein 
sollten.   

2. Darüber hinaus muss der Anschluss an den im Mindestmaß stündlich verkehren-
den ÖPNV gewährleistet sein. 

3. In Gemeinschaftsunterkünften sollen nicht mehr als 50 Personen untergebracht 
werden.  

 
Bauliche Ausführung 
1. Die Unterbringung erfolgt nur in solchen Gebäuden, die zur dauerhaften Wohn-

raumnutzung bestimmt und geeignet sind. Containerlager erfüllen diese Voraus-
setzungen nicht. Entsprechende Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind ein-
zuhalten. 

2. Die Gebäude müssen den baulichen, gesundheitsrechtlichen und brandschutz-
technischen Vorschriften des Landes Hessen entsprechen.  

3. Die Sicherheit der Bewohner vor Übergriffen muss durch geeignete Maßnahmen 
jederzeit gewährleistet sein. Über die o.g. Bestimmungen hinaus sind folgende si-
cherheitstechnische Schutzmaßnahmen gegen Übergriffe von außen sicherzu-
stellen:  

• Außentüren sind gesondert zu sichern (Sicherheitsschlösser, Verstärkung d. 
Türblattes, Mehrpunktverriegelung, Schließbleche mit Maueranker usw.). 
Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass nachts alle Außentüren 
geschlossen, die Notausgänge von innen aber zu öffnen sind. 

• Alle im Parterre und in der ersten Etage liegenden Fenster sind mit einbruchs-
hemmendem Sicherheitsglas oder mit einer Splitterschutzfolie auszustatten. 
Im Parterre sind diese mit Aluminium verstärkten Rollläden zu versehen, die 
gegen Hochschieben von außen zu sichern sind. 

• Es müssen zwei von außen anrufbare zugängliche Fernsprecher zur Verfü-
gung stehen, die mit einer Notruffunktion versehen sind. 

 
Wohnräume 
1. Für jede Person stehen mindestens 9 qm Wohnfläche sowie für jedes Kind bis zu 

sechs Jahren mindestens 6 qm Wohnfläche zur Verfügung. Bei der Berechnung 
der Wohnfläche bleiben Neben- und sonstige Flächen (z.B. Flure, Toiletten, Kü-
chen, Gemeinschafts- und Funktionsräume) unberücksichtigt.  
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2. Familien mit Kindern, Ehepaare und Lebenspartner haben einen Anspruch auf 
gemeinsame Unterbringung. Die Unterbringung sollte nach Möglichkeit in ge-
trennten Wohneinheiten erfolgen, die mit eigenen Sanitäreinrichtungen und Kü-
che ausgestattet sind. 

3. Bei der Unterbringung von Einzelpersonen gilt als Obergrenze eine Belegung von 
zwei Personen pro Zimmer. 

4. Alleinstehende Männer und Frauen sind grundsätzlich getrennt unterzubringen, 
es sei denn die betroffenen Personen wünschen ausdrücklich etwas anderes. 

5. Bei der Belegung der Unterkünfte ist nach Möglichkeit auf Herkunft, individuelle 
Lebenslage, Religionszugehörigkeit etc. Rücksicht zu nehmen. 

6. Der besonderen Schutzbedürftigkeit von Personen wie Minderjährigen, Behinder-
ten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit minderjährigen Kin-
dern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen 
psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlebt haben, ist Rechnung zu tra-
gen. 

7. Pro Person ist bereitzustellen: 

• 1 Bettgestell (mind. 80 cm x 200 cm) mit entsprechender Matratze sowie 
Kopfkissen und Bettdecke mit zwei Garnituren an Bettwäsche 

• 1 abschließbarer Schrank oder Schrankteil mit ausreichend Raum für Beklei-
dung und persönliche Gegenstände 

• 1 Stuhl 
• 1 Tischplatz mit ausreichend Raum für flexible Nutzung 
• Aufbewahrungsmöglichkeiten für Geschirr, Lebensmittel und Reinigungsmittel 

8. Pro Wohneinheit: 

• 1 Kühlschrank 
• 1 Radiogerät 
• 1 Fernsehantennen-/Kabelanschluss 
• 1 Briefkasten  

9. Den Bewohnern ist die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung ihrer Wohnberei-
che zu bieten (Aufhängen von Bildern u.ä.). 

 
Gemeinschaftsräume 
1. Aufenthaltsräume 
1.1 In den Gemeinschaftsunterkünften müssen je nach Größe Räume zur allge-

meinen Nutzung in ausreichender Größe vorhanden sein. Ein Raum muss zur 
Durchführung einer Bewohnerversammlung geeignet sein.  

1.2 In den Gemeinschaftsräumen soll mindestens ein Fernsehgerät vorhanden 
sein, unabhängig davon, ob in den individuellen Wohnbereichen Fernsehap-
parate vorhanden sind. 

1.3 Es sollte nach Möglichkeit und in Abhängigkeit von der Größe der Unterkunft 
und der Belegungsdichte ein separater Raum als Raum der Stille vorhanden 
sein, der die Möglichkeit zum Rückzug und auch zur Religionsausübung bie-
tet. 
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2. Sanitäranlagen 
Für die Unterbringung von Einzelpersonen gilt, dass max. fünf Personen gemeinsam 
unterzubringen sind und diese getrennt nach Männern und Frauen  

• 1 Dusche (als Einzelkabine mit Entkleidungsbereich) 
• 1 Toilette  
• 1 Waschbecken 
mit ganztägiger Kalt- und Warmwasserversorgung vorzuhalten sind. 
 

3.  Küche 
3.1 Für jeweils fünf Bewohner ist ein Herd mit vier Kochstellen und einer Backröh-

re vorzuhalten. 
3.2 Nach Möglichkeit sollte ein Kühlschrank auf dem Zimmer vorhanden sein, an-

sonsten sind abschließbare, abgetrennte Kühlfächer in ausreichender Zahl für 
alle Bewohner in der Küche zu installieren. 

3.3 Eine Abwascheinrichtung mit ganztägiger Kalt- und Warmwasservorrichtung 
ist erforderlich. 

3.4 Arbeitsplatten zur Speisezubereitung in angemessener Zahl müssen vorhan-
den sein. 

3.5 Soweit nicht bereits auf den Zimmern vorhanden sind abschließbare Funkti-
onsschränke für private Küchenutensilien einzurichten.  

3.6 Ein Grundbestand an Küchenutensilien zur leihweisen Vergabe an die Be-
wohner im Bedarfsfall sollte vorrätig gehalten werden.   

 

4. Funktionsräume 
4.1  Für jeweils acht Bewohner sollte eine Waschmaschine zur Verfügung stehen, 
 deren Instandhaltung gewährleistet wird.  
4.2 Ausreichend Trockenräume und Trockner müssen vorhanden sein.  
4.3 Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder müssen vorhanden sein. 
 

5. Einrichtungen für Kinder 
5.1  Sind regelmäßig Kinder in der Unterkunft untergebracht, so ist ein  Kinder- 

     spielzimmer unter Berücksichtigung pädagogischer Maßstäbe einzurichten. 
5.2 Auf eine kindersichere Ausstattung der Einrichtung ist besonders zu achten. 
 
6. Sonstiges 
6.1 Soweit es die Außentemperaturen erfordern, mindestens aber in der Zeit vom 

1.10. bis 30.4. (Heizperiode) und wenn außerhalb der Heizperiode an drei 
aufeinander folgenden Tagen die Temperatur um 21.00 Uhr nur 12 Grad Cel-
sius oder weniger beträgt, muss für ausreichend Beheizung (21 Grad Celsius) 
gesorgt werden. 
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6.2 Es muss mindestens ein Fernsprechapparat, der anrufbar ist, vorhanden sein; 
der Notruf muss kostenfrei möglich sein. 
Der Betreiber der Unterkunft stellt eine regelmäßige Reinigung der Verkehrs-
flächen (Flur, Treppen) sowie Küche, Sanitäranlagen und Gemeinschaftsräu-
me sicher.  

 

Außenanlagen 
1. Die Außenanlagen sollten ansprechend und mit viel Grün gestaltet sein. 
2. Es ist für eine angemessene Anzahl Sitzgelegenheiten im Freien zu sorgen. 
3. Sind regelmäßig Kinder in der Unterkunft untergebracht, ist ein Kinderspielplatz 

einzurichten. 
 

Betreuung und soziale Arbeit 
1. Der Betreiber hält das erforderliche Personal für Reinigungs-, Instandhaltungs- 

bzw. Instandsetzungsarbeiten sowie ggf. für Wachschutz vor und ist für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft verantwortlich. 

2. Das Personal muss – unabhängig davon, in welchem Bereich es eingesetzt wird 
– ausreichend für die Arbeit mit Flüchtlingen und Ausländern geschult und inter-
kulturell kompetent sein.  

3. Für die Sozialarbeit ist für bis zu 70 Wohnheimplätze ein/e vollzeitbeschäftigte/r 
Sozialarbeiter/in oder Person mit vergleichbarer Ausbildung einzustellen. Bei klei-
neren Einrichtungen errechnet sich der Personalschlüssel anteilig, jedoch ist min-
destens ein/e Sozialarbeiter/in oder Person mit vergleichbarer Ausbildung mit 50 
% der jeweils gültigen tariflichen Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft zu beschäf-
tigen. Der/die Sozialarbeiter/in muss in der Lage sein, angemessen auf Personen 
und ihre Bedürfnisse zu reagieren, die besonders schutzwürdig sind (siehe Wohn-
räume 6.) 

4. Für die Sozialarbeit muss ein Büro/Beratungszimmer in ausreichender Größe zur 
Verfügung stehen. Das Zimmer muss mind. 12 qm groß sein.  

5. Darüber hinaus ist externen Fachkräften im Bereich der Flüchtlingsbetreuung 
(kirchlichen Einrichtungen, NGOs, Rechtsbeiständen, UNHCR, usw.) Zugang zur 
Einrichtung zum Zwecke der Durchführung von Beratung zu gewähren. Eine un-
entgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Wahrnehmung von Beratungs- 
und Betreuungsaufgaben (z.B. auch für Hausaufgabenhilfe) sollte ebenso ge-
währleistet sein, wie die Nutzung von Gemeinschaftsräumen durch Selbstorgani-
sationen der BewohnerInnen. 
 
 
 
20. Mai 2009 
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